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Dipl. Ing. (FH) Thomas Bock 

Von: steffen.schulze@ptb.de

Gesendet: Montag, 13. Januar 2025 22:14

An: Dipl. Ing.(FH) Thomas Bock

Betreff: WG: Anfrage LTI 20/20 TruSpeed AZ AG Chemnitz 19 OWi 580 Js 25636/24

Sehr geehrter Herr Bock,  
 
gern bestätige ich Ihnen, noch einmal, dass bereits in Verkehr befindliche Gerät sowohl nach der Gebrauchsanweisung vom 05.10.2020 als auch nach 
der Gebrauchsanweisung vom 20.07.2024 betrieben werden dürfen. Für Messgeräte, die ab dem 01.08.2024 in Verkehr gebracht wurden, gilt nur die 
Gebrauchsanweisung vom 20.07.2024.  
 
Die Passage aus der 4. Revision habe ich Ihnen unten angehängt. Grundsätzlich gelten die Festlegungen in der Revision einer 
Baumusterpüfbescheinigung nur für neu in Verkehr zu bringende Geräte. Insofern gelten für vor dem 01.08.2024 bereits in Verkehr befindliche Geräte 
z. B. noch die Festlegungen der Revision 3. Sofern kein ausdrücklicher Widerruf erfolgt, gelten die Festlegungen der bisherigen Revisionen weiter. Die 
Festlegungen der Revision 3 finden Sie ab Seite 24 des Dokumentes.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag  
 
Steffen Schulze  
B. Eng.  
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